Entwurf

Verordnung der Burgenlandischen Landesregierung Vom .....ceeeeeeecereecnenennns , mit der die
Verordnung, mit der Eignungszonen fiir die Errichtung von Photovoltaik-
Freiflachenanlagen im Burgenland festgelegt werden, gedndert wird

Auf Grund von § 22d Abs. 3 und § 22g Abs. 7 Burgenlandisches Raumplanungsgesetz 2019 - Bgld.
RPG 2019, LGBI. Nr. 49/2019, in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 106/2025, wird verordnet:

Die Verordnung, mit der Eignungszonen fur die Errichtung von Photovoltaik-Freiflachenanlagen im
Burgenland festgelegt werden, LGBI. Nr. 60/2021, in der Fassung der VVerordnung LGBI. Nr. 76/2024, wird
wie folgt geéndert:

1. Der Titel lautet:

wverordnung, mit der Eignungszonen fir die Errichtung von Photovoltaik- und Solar-
Freiflachenanlagen im Burgenland festgelegt werden (Burgenlédndische Eignungszonenverordnung
far Photovoltaik- und Solar-Freiflachenanlagen - Bgld. EZVO PV/Solar)“

2. 81 lautet:

”§ 1
Ortlicher Geltungsbereich

Der ortliche Geltungsbereich dieser Verordnung bezieht sich auf die Gebiete der Gemeinden Andau,
Baumgarten, Deutsch Kaltenbrunn, Deutsch Schitzen — Eisenberg, Deutschkreutz, Donnerskirchen,
Dralmarkt, Edelstal, Eisenstadt, Frankenau-Unterpullendorf, Frauenkirchen, Gattendorf, Grafenschachen,
Grol3hoflein, GroRpetersdorf, GroRwarasdorf, Giissing, Halbturn, Heiligenkreuz im Lafnitztal, Horitschon,
Hornstein, Jabing, Jennersdorf, Kaisersdorf, Kittsee, Kohfidisch, Lutzmannsburg, Mannersdorf an der
Rabnitz, Markt Allhau, Markt Sankt Martin, Mdnchhof, Millendorf, Neckenmarkt, Neuddrfl, Neusiedl am
See, Neutal, Nickelsdorf, Nikitsch, Pama, Parndorf, Pinkafeld, Péttsching, Potzneusiedl, Raiding, Rechnitz,
Riedlingsdorf, Rotenturm an der Pinka, Sankt Andrd am Zicksee, Schachendorf, Schattendorf, Schiitzen
am Gebirge, Siegendorf, SigleR, Strem, Tadten, Tobaj, Trausdorf an der Wulka, Unterkohlstatten, Wallern
im Burgenland, Weiden am See, Wulkaprodersdorf, Zagersdorf und Zemendorf-Stéttera.

3. In 8 2 wird in Abs. 1 das Wort ,,Photovoltaikanlagen* durch die Wortfolge ,,Photovoltaik- und Solar-
Freiflichenanlagen und in Abs.2 die Wortfolge ,,Photovoltaik-Freiflichenanlagen, welche die
Flachenbegrenzungen des § 53a Abs. 2 Burgenléndisches Raumplanungsgesetz 2019 durch die Wortfolge
»Photovoltaik- und Solar-Freiflichenanlagen, welche die Flachenbegrenzungen des § 22d Abs. 2
Burgenlandisches Raumplanungsgesetz 2019 - Bgld. RPG 2019, LGBI. Nr. 49/2019, in der Fassung des
Gesetzes LGBI. Nr. 106/2025, ersetzt.

4. In 8 3wird das Zitat ,,§ 53a Abs. 2 Burgenlandisches Raumplanungsgesetz 2019 durch das Zitat ,,§ 22d
Abs. 2 Bgld. RPG 2019 ersetzt.

5. Nach § 3 werden folgende §8 3a und 3b eingefugt:

»§ 3a
Ausweisung als Beschleunigungsgebiete



Die in Anlage 1 angefiihrten Eignungszonen mit den Nummern 5, 31, 32, 33, 34, 41, 64, 73, 76, 81,
82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 und 92 gelten als Beschleunigungsgebiete im Sinne von § 22g Bgld.
RPG 2019. Mit der Festlegung dieser Zonen als Beschleunigungsgebiete ist keine Anderung der
Zonengrenzen oder MaBnahmen verbunden. Die umweltrelevanten Festlegungen der Verordnung gelten in
vollem Umfang weiter.

§3b
Anwendung auf Solaranlagen

In den Eignungszonen gemall Anlage 1 dirfen freistehende Solaranlagen geméaR § 22d Abs 1 Bgld.
RPG 2019 errichtet werden. GemaR den geltenden Verfahrensvorschriften sind die vorgeschriebenen
MaRnahmen und Vorgaben sinngemall anzuwenden.

6. Dem § 4 wird folgender Abs. 7 angefiigt:
»(7) Der Titel, 881, 2 Abs. 1 und 2, §8 3, 3a und 3b sowie die Anlage 1 in der Fassung LGBI.
Nr. xx/xxxx treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.”

7. Die Anlage 1 in der Fassung der Verordnung LGBI. Nr.76/2024 wird durch die Anlage 1 zur
vorliegenden Verordnung ersetzt.

Fir die Landesregierung:
Der Landesrat:



Vorblatt
Problem:

GemaR Art. 15¢ Abs. 1 der RED Il1I - Richtlinie haben die Mitgliedsstaaten bis zum 21. Februar 2026 daftr
zu sorgen, dass die zustandigen Behdrden einen oder mehrere Pléne verabschieden, mit denen sie als
Untergruppe der in Artikel 15b Absatz 1 genannten Gebiete flr eine oder mehrere Arten erneuerbarer
Energiequellen Beschleunigungsgebiete fir erneuerbare Energie ausweisen.

Weiters erfordern grofRe Photovoltaik- und Solar-Freiflachenanlagen erhebliche raumplanerische
Regelungen zur Sicherstellung einer optimierten Nutzung knapper Ressourcen (Flachen und beschrénkte
Energieleitungskapazitaten) zur Erreichung der ehrgeizigen Klima- und Energieziele des Landes
Burgenland im Einklang mit der Klima- und Energiestrategie der osterreichischen Bundesregierung
#Mission2030 und der Europaischen Union.

Bereits im Jahr 2021 wurde daher von der Landesregierung ein erster Durchgang einer landesweiten
Zonierung durchgefiihrt. Durch den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland hat sich nun die
dringliche Notwendigkeit ergeben, die Abhangigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland zu beenden
bzw. mdglichst zu reduzieren. Einen weiteren wichtigen Faktor bildet auch die Bekampfung des
Klimawandels, dessen negative Folgen auch die burgenlandische Bevélkerung und Umwelt treffen. Auf
Grund all dieser Gegebenheiten ist es notwendig, weitere Eignungszonen festzulegen.

Ziel:

Ziel dieser Novelle ist einerseits die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten gemal der RED IlI-
Richtlinie und andererseits die Schaffung von erforderlichen rechtlichen und fachlichen Grundlagen, um
genigend Photovoltaik- und Solar-Freiflachenanlagen an geeigneten Standorten zu ermdéglichen, um die
Klima- und Energieziele zu erreichen.

Ldsung:

Anpassung der Verordnung, mit der Eignungszonen fiir die Errichtung von Photovoltaik- und Solar-
Freiflachenanlagen im Burgenland festgelegt werden.

Alternative:
Keine.
Kosten:

Durch die gegensténdliche Novelle sind keine zusétzlichen Kosten flir das Land Burgenland wie auch fir
die Gemeinden zu erwarten.

Verhéltnis zu den Rechtsvorschriften der Europdischen Union:

Mit dieser Novelle wird dem Art. 15¢ Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2023/2413 zur Anderung der Richtlinie
(EU) 2018/2001, der Verordnung (EU) 2018/1999 und der Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die
Forderung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/652, ABI.
Nr. L 77 vom 31.10.2023 S. 1 (RED |1l RL), CELEX Nr. 32023L2413, entsprochen.

GemaR Art. 15¢ Abs. 1 der RED Il — Richtlinie sorgen die Mitgliedsstaaten bis zum 21. Februar 2026
dafiir, dass die zustdndigen Behorden einen oder mehrere Pléne verabschieden, mit denen sie als
Untergruppe der in Artikel 15b Absatz 1 genannten Gebiete flr eine oder mehrere Arten erneuerbarer
Energiequellen Beschleunigungsgebiete fur erneuerbare Energie ausweisen.

Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, insbesondere auf Frauen und
Manner:

Keine; der Adressatenkreis dieses Gesetzes lasst keine solchen Auswirkungen erwarten.
Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimavertraglichkeit:

Der vorliegende Entwurf zielt unter anderem ab auf eine Anhebung des Anteils erneuerbarer Energie am
Bruttoendenergieverbrauch im Burgenland von 47,7% auf 70% bei gleichzeitig mdglichst geringem
Verbrauch von Freiflache und Leitungskapazititen und ist im Sinne der Burgenlandischen Klima- und
Energiestrategie ein wesentlicher Beitrag des Landes zur Erflllung der klimapolitischen Ziele der
Europdischen Union und der Klima- und Energiestrategie der Osterreichischen Bundesregierung
#Muission2030.

Der vorliegende Entwurf der Verordnung ist gemaR § 7 Bgld. KIiG einem Klimacheck zu unterziehen und
auf seine Auswirkungen auf klimarelevante Bereiche zu prifen. Von der Priifung ausgenommen sind
Regierungsvorlagen und Entwirfe von Verordnungen, bei denen auf Grund ihres Regelungsgegenstandes
keine oder nur vernachléssigbare oder ausschlieBlich oder uberwiegend positive klimarelevante



Auswirkungen zu erwarten sind oder die der iberwiegenden zwingenden Umsetzung von Vorschriften des
Rechts der Européischen Union dienen.

Ergebnisse des gemaR § 7 Bgld. KIiG durchgefiihrten Klimachecks:
Der vorliegende Entwurf der Verordnung ist keinem Klimacheck zu unterziehen, da

- neutrale bis Uberwiegend positive klimarelevante Auswirkungen zu erwarten sind (siehe
Umweltbericht), sowie

- die Novelle der Verordnung der Umsetzung von Vorschriften des Rechts der Europdischen Union
dient (RED III; Beschleunigungsgebiete).

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:
Keine.




Erlauterungen
ZuZ1l:

Aufgrund der Erweiterung auf Solar-Freiflachenanlagen in der Verordnung wird der Titel der Verordnung
gedndert. Zusétzlich wird ein Kurztitel eingefihrt.

ZuZz?2:

In den drtlichen Geltungsbereich werden die Gemeinden aufgenommen, in denen nun auch Eignungszonen
festgelegt werden.

ZuZ3:

Anpassung der Wortfolge aufgrund der Erweiterung auf Solar-Freiflachenanlagen sowie Verweis auf die
aktuelle Rechtsgrundlage im Bgld. RPG 2019.

ZuZ4:
Anpassung des Verweises auf die aktuelle Rechtsgrundlage im Bgld. RPG 2019.
ZuZ5:

Mit § 3a wird dem Art. 15¢ Abs. 1 der RED IlI-Richtlinie entsprochen. Gemal? Art. 15¢ Abs. 1 der RED
111 - Richtlinie sorgen die Mitgliedsstaaten bis zum 21. Februar 2026 dafur, dass die zustandigen Behorden
einen oder mehrere Pléane verabschieden, mit denen sie als Untergruppe der in Artikel 15b Absatz 1
genannten Gebiete fiir eine oder mehrere Arten erneuerbarer Energiequellen Beschleunigungsgebiete fir
erneuerbare Energie ausweisen. § 22g Bgld. RPG 2019 regelt die Beschleunigungsgebiete gemaR der RED
I11-Richtlinie.

Gemall §22g Abs.5 Bgld. RPG 2019 ist in den Erlauterungen zur Verordnung auszufiihren, welche
Bewertung vorgenommen wurde, um die Beschleunigungsgebiete zu ermitteln (Abs. 2) sowie geeignete
MinderungsmaRnahmen (Abs. 4) festzulegen. Im Rahmen der Novellierung der Verordnung werden
bestimmte (sowohl bestehende als auch neue) Eignungszonen als Beschleunigungsgebiete definiert. Die
Beschleunigungsgebiete werden somit in die bestehende Verordnung zur Festlegung von Eignungszonen
flr PV-Freiflachenanlagen integriert.

Fir die Bewertung, ob eine Eignungszone als Beschleunigungsgebiet gem&R RED 111 geeignet ist, wurde
ein mehrstufiger Auswahlprozess definiert. Die methodische Herangehensweise gliedert sich
zusammengefasst wie folgt:

- 1. Auswahlstufe: Status der Genehmigung und Zonentypen: Ausscheidung von Zonen, die bereits
in Genehmigung sind oder besonderen Genehmigungsverfahren unterliegen.

- 2. Auswahlstufe: Ausscheidung von Zonen, die in besonders sensiblen Bereichen liegen (z.B.
Hochwasseruberflutungsflachen, diverse Schutzgebiete, wasserwirtschaftlich sensible Gebiete).
Da in diesen Bereichen von vornherein ein hoherer Prifungsaufwand und ein erhdhter
Abstimmungsbedarf im Genehmigungsverfahren zu erwarten sind, wurden sie nicht als
Beschleunigungsgebiete berlicksichtigt.

- 3. Auswahlstufe: Ausscheidung von Zonen, bei denen aufgrund der lokalen Situation ein erhéhtes
Konfliktpotenzial mit Umweltzielen zu erwarten ist. (Basis: Einzelfalluntersuchung auf Basis der
Ergebnisse des Umweltberichts)

Durch die Bewertung konnten in Summe 19 Beschleunigungsgebiete — davon 9 bestehende Eignungszonen
und 10 neue Eignungszonen — mit einer Gesamtflache von 523 ha ermittelt werden. Sdmtliche der
bestehenden Eignungszonen, welche nun als Beschleunigungsgebiete ausgewiesen werden sollen, wurden
im Zuge der Festlegung einer Strategischen Umweltpriifung (SUP) gemal Art. 3 SUP-Richtlinie
(2001/42/EG) unterzogen. Die festgelegten zonenspezifischen Minderungsmanahmen sind sowohl in
Anlage 1 der Verordnung als auch im Umweltbericht flr jede Zone aufgelistet.

Die gesamte und umfassende Bewertung befindet sich im, zum Verordnungsentwurf gehdrenden,
Umweltbericht (Janner 2026), welcher als integrierter Umwelt- und Erlauterungsbericht konzipiert ist.

8 3b regelt die Anwendung der Eignungszonen auch auf Solaranlagen. Durch die Novelle des
Burgenléndischen Raumplanungsgesetzes 2019 (LGBI. Nr. 107/2024) wurde mit § 22d die rechtliche
Grundlage geschaffen, wonach Eignungszonen nicht nur fir Photovoltaik-Freiflachenanlagen, sondern
auch fir Solar-Freiflachenanlagen im Sinne solarthermischer Energiegewinnung gelten.

Zu Z6:
Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.



ZuZzZT:
Die bisherige Anlage 1 wird durch die neue Anlage 1 ersetzt.



	1. Der Titel lautet:
	2. § 1 lautet:
	3. In § 2 wird in Abs. 1 das Wort „Photovoltaikanlagen“ durch die Wortfolge „Photovoltaik- und Solar-Freiflächenanlagen“ und in Abs. 2 die Wortfolge „Photovoltaik-Freiflächenanlagen, welche die Flächenbegrenzungen des § 53a Abs. 2 Burgenländisches Rau...
	4. In § 3 wird das Zitat „§ 53a Abs. 2 Burgenländisches Raumplanungsgesetz 2019“ durch das Zitat „§ 22d Abs. 2 Bgld. RPG 2019“ ersetzt.
	5. Nach § 3 werden folgende §§ 3a und 3b eingefügt:
	„§ 3a
	§ 3b
	6. Dem § 4 wird folgender Abs. 7 angefügt:
	7. Die Anlage 1 in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 76/2024 wird durch die Anlage 1 zur vorliegenden Verordnung ersetzt.
	Vorblatt
	Problem:
	Weiters erfordern große Photovoltaik- und Solar-Freiflächenanlagen erhebliche raumplanerische Regelungen zur Sicherstellung einer optimierten Nutzung knapper Ressourcen (Flächen und beschränkte Energieleitungskapazitäten) zur Erreichung der ehrgeizige...
	Ziel:
	Ziel dieser Novelle ist einerseits die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten gemäß der RED III-Richtlinie und andererseits die Schaffung von erforderlichen rechtlichen und fachlichen Grundlagen, um genügend Photovoltaik- und Solar-Freiflächenanlagen ...
	Lösung:
	Anpassung der Verordnung, mit der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik- und Solar-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt werden.
	Alternative:
	Kosten:
	Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union:
	Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, insbesondere auf Frauen und Männer:
	Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit:
	Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:

	Erläuterungen
	Zu Z 1:
	Zu Z 2:
	Zu Z 3:
	Zu Z 4:
	Zu Z 5:
	Zu Z 6:
	Zu Z 7:


